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Wegweiser zur Verbraucherinformation 

Mit dieser Information geben wir Ihnen zur beantragten Versicherung einige Erläuterungen, weil sie wichtig für den Abschluss des 
Vertrages und den Vertrag selbst sind. 

• Im Antrag weisen wir darauf hin, welche Versicherungsbedingungen für den Vertrag gelten. Der Vertrag richtet sich nach deut-
schem Recht, die Vertragssprache ist Deutsch. 

• Die Dauer Ihres Versicherungsvertrages ergibt sich aus dem Antrag. 
• Versicherungsbeiträge sind im Voraus fällig. Sie können den Beitrag jährlich oder in Teilbeträgen zahlen. Bei unterjähriger Zah-

lungsweise berechnen wir Zuschläge, deren Höhe im Antrag genannt ist. Der Gesamtbetrag enthält evtl. Teilzahlungszuschlä-
ge, Gebühren sowie die von Ihnen zu entrichtende Versicherungsteuer, die wir für Sie abführen müssen. Die Höhe des Steuer-
satzes kann sich ändern. 

• Wir haben mit Ihnen im Antrag eine Bindefrist vereinbart. 
• Unter den gesetzlich festgelegten Voraussetzungen haben Sie ein Recht zum Widerruf Ihres Antrages. Nach Maßgabe der gesetzli-

chen Regelungen weisen wir Sie im Antrag auf dieses Recht hin. 
• An die Stelle des Widerrufs tritt das Recht zum Widerspruch, wenn Ihnen bei Antragstellung z. B. nicht die Versicherungsbe-

dingungen ausgehändigt wurden. Auf Ihr Widerspruchsrecht weisen wir Sie dann im Versicherungsschein gesondert hin. 

• Name, Anschrift, Rechtsform und Sitz unseres Unternehmens ergeben sich aus dem Antrag. 
• Die f ü r u ns zuständige Aufsichtsbehörde: 

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
  Graurheindorfer Straße 108, 
  53117 Bonn. 

• Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein       Ombudsmann, Kronenstr. 13, 10117 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de). Soweit Sie Verbraucher  im Sinne der Verfahrensordnung sind, können Sie damit das    
kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 
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Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten

Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Perso-
nen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden
zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r 
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt
der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt
hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-

vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt
der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-
füllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3. Versichertes Risiko 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers; 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken.
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-, Raum- oder Was-
serfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgever- 

sicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen

des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag 
jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

4. Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu

entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort
versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi-
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf die 
unter Ziffer IV aufgeführten Versicherungsarten im Umfang 
der jeweiligen Risikobeschreibungen und Besonderen Bedin-
gungen, nicht jedoch auf die Jagd-Haftpflichtversicherung. 

4.3 Der Versicherungsschutz wird in der Gewässerschaden-Haft-
pflichtversicherung auf den Betrag von 500.000 EUR (Einheits-
versicherungssumme) für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden und in allen weiteren Versicherungsarten auf den 
Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden und 150.000 
EUR für Sachschäden begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt 
sind. 

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche und die Erfüllung berechtigter 
Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, richterlicher Ent-
scheidung, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi-
gung verpflichtet ist. Anerkenntnisse und Vergleiche müssen
vom Versicherer abgegeben, geschlossen oder mit seiner 
Zustimmung zustande gekommen sein. 

Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist 
die Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
cherungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers 
auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 

6. Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem

Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen 
erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der ver-
einbarten Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 
– auf derselben Ursache, 
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– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem, Zusammenhang 

oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleis-
tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr
unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer
erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gülti-
gen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss,
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen. 

7. Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht 
oder 
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund des Vertrages oder
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 

benannten Personen gegen die Mitversicherten; 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrages; 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages. 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören. 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kin-
der, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern. 

Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehöri-
gen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 
sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss 
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gi l t  n icht ,  wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich 
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte. 

Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Zif-
fer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bedienste-
ten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn 
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur 
Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 
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Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder
sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII
sind jedoch mitversichert. 

7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
oder 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-

stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen
(Produkthaftpflicht). 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von 
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen; 

– Abwasseranlagen 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen
ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen
oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 
(1) gentechnische Arbeiten; 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO); 
(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten, 
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 

handelt; 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen; 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten,
soweit es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 

Veränderung von Daten; 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten; 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch; 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits 
oder Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung,
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Dis-
kriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers
resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich dar- 

aus ergebenden Vermögensschäden, die durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat. 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versiche-
rungsteuer 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmali-
ger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes 
vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrages fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Ver-
sicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung (sowie 
nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten Wider-
spruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt. 

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als 
Rücktritt, wenn der Versicherer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 
Vertrages gerichtlich geltend macht. 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt. 

10.2 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Der 
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hinge-
wiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht. 
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Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicher-
ers erfolgt. 

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens und – soweit monatliche Zahlungsweise vereinbart ist –
vierteljährliche Zahlungsweise zu verlangen. 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen. 

13. Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 

ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenü-
ber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Ver-
sicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nach-
teil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-
tragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der
Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung),
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Ver-
sicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Anga-
ben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für die-
sen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlan-
gen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

15. Beitragsangleichung 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-

chung. Sie gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folgejahres-
beiträge. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung
statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch 

fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten 
dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag 
wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt 
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zah-
len im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden 
Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16. Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 

Zeit abgeschlossen. 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des fünften Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn Risiken vollständig und dauerhaft in Wegfall kommen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Ver-
sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniser-
langung beantragt worden wäre. 

18. Kündigung nach Beitragsanpassung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags-
erhöhung wirksam werden sollte. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet 
wurde 

oder 
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird. 
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Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen
Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung
der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat; 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit soforti-
ger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode 

gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den
Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in
dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als
Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, diese
Rechtsfolge steht außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch
gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen. 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Ver-
sicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

22. Doppelversicherung
22.1 Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versi-
chert ist. 

22.2 Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Auf-
hebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, 
nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.
Die Aufhebung wird mit dem Ablauf der Versicherungsperiode 
wirksam, in der sie verlangt wird. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind ver-
pflichtet, dem Versicherer bei Abschluss des Vertrages alle ihm 
bekannten gefahrerheblichen Umstände schriftlich, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen, insbesondere die im Versi-
cherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu beantworten. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein 
Umstand, nach dem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich 
gefragt hat, gilt im Zweifel als gefahrerheblich. 

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versiche-
rungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertretungs-
vollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli-
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behan-
deln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder 
dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, 
weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der 
Wahrheit arglistig entzogen hat. 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versiche-
rer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die nicht 
angezeigten gefahrerheblichen Umstände oder deren 
unrichtige Anzeige kannte. 
Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder von ihm noch von seinem Bevol lmächt igten
schuldhaft gemacht wurden. 
Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher vom Versicherer gestellter 
Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer 
unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht 
ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurücktreten, wenn die-
ser Umstand entweder vom Versicherungsnehmer oder von 
dessen Bevollmächtigtem arglistig verschwiegen wurde. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstän-
dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder auf den Ein-
tritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der 
Leistung Einfluss gehabt hat. 

Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungs-
nehmer verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen. Der Versicherer behält aber seinen 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt 
des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
eine Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers ohne Ver-
schulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls für die höhere 
Gefahr ein höherer Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag 
ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Anspruch. Das 
Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein für die
Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand dem Versicherer
nicht angezeigt worden ist, weil er dem Versicherungsnehmer
nicht bekannt war. 

Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des
Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen einen 
höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer den
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat, nachdem der Versicherer von der Anzeige-
pflichtverletzung Kenntnis erlangt hat, kündigen. Die Kündi-
gung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 

Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht oder von dem nicht angezeigten
Umstand Kenntnis erlangt. 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend. 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich

anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche
erhoben wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-
gen des Versicherers sind dabei zu beachten. Er hat dem Ver-
sicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte
zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulie-
rung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Ver-
sicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müs-
sen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke
übersandt werden. 

25.3 Der Versicherungsnehmer darf einen Haftpflichtanspruch
nicht ohne vorherige Zustimmung des Versicherers ganz oder
zum Teil anerkennen, bezahlen oder anderweitig erfüllen, es
sei denn, er konnte die Anerkennung, Zahlung oder Erfüllung
nach den Umständen nicht ohne offenbare Unbilligkeit ver-
weigern. 

25.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches
oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies
ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

25.5 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers
bedarf es nicht. 

25.6 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer
beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-ver-

minderung 
Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllende 
Obliegenheit verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht 
Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kündi-
gen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht und der Versi-
cherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegenheitsver-
letzung unverschuldet war. 

Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahr-
minderung oder die Verhütung einer Gefahrerhöhung, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz dann 
nicht, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung gehabt hat. 

26.2 Im oder nach dem Versicherungsfall 
Wird eine im oder nach dem Versicherungsfall zu erfüllende 
Obliegenheit verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung behält der Versicherungsnehmer insoweit seinen 
Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung
der Leistung gehabt hat. 

Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Min-
derung des Schadens, behält der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, 
als der Umfang des Schadens auch bei Erfüllung der Oblie-
genheit nicht geringer gewesen wäre. 
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer 
in den Fällen der Absätze eins und zwei seinen Versicherungs-
schutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, 
die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, 
oder wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches Ver-
schulden trifft. 

Weitere Bestimmungen 

27. Mitversicherte 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 

gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversi-
cherten entsprechend anzuwenden. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich. 

28. Abtretungsverbot 
Die Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfändet werden. 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 

Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letz-
te dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenände-
rung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsneh-
mer zugegangen sein würde. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 
29.2 entsprechende Anwendung. 
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30. Verjährung 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in

zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Leistung verlangt werden kann. 

30.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmel-
dung bis zum Zugang der schriftlichen Entscheidung des Ver-
sicherers bei der Fristberechnung nicht mit. 

31. Klagefrist 
31.1 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz abgelehnt, so

besteht kein Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer diesen nicht innerhalb von sechs Monaten
gerichtlich geltend macht. 

31.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ablehnung
des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis treten
nur ein, wenn der Versicherer dabei auf die Notwendigkeit der
fristgerechten gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat. 

32. Zuständiges Gericht 
32.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Hat ein 
Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages 
mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an
dem der Versicherungsagent zurzeit der Vermittlung oder des 
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen 
einer gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte. 

32.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer
können bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
zuständigen Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem 
Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der 
Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

33. Anzuwendendes Recht Für diesen 
Vertrag gilt deutsches Recht. 

Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeug-Klausel 
Für alle Haftpflichtversicherungen mit Ausnahme der Privat-Haftpflichtversicherung gilt: 

Kraft- und Wasserfahrzeuge 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-

sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den. 

3. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

4. Eine Tätigkeit der in den Ziffern 1 und 2 genannten Personen
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird. 

Hinweis zur Versicherung von Kraftfahrzeug-Risiken 
1. Für alle auf öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kfz

mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h, selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen mit mehr als 20 km/h sowie 
Kfz-Anhänger, die den Vorschriften über das Zulassungsver-
fahren unterliegen, ist eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung abzuschließen (Versicherungspflicht). Das gilt auch,
wenn diese Fahrzeuge ausschließlich oder gelegentlich auf
Baustellen und solchen Betriebsgrundstücken verkehren, die
Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind (so
genannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen). Auch bei
einer behördlich erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht –
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO –
bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

2. Durch die Allgemeine Haftpflichtversicherung können folgen-
de nicht versicherungspflichtige Kfz versichert werden: a) 
Hub- und Gabelstapler, Zugmaschinen und Schlepper mit 

einer Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h; 

b) selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. 
Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Kfz, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest ver-
bundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur 
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und 
geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Luft-/Raumfahrzeuge 
1.  

sicherungsnehmer ein Mitversicherter oder eine von ihnen Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der, Ver-
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch
genommen werden. 

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-
oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren; 

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Reinigung, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonsti-
ger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

Hinweis zur Versicherung luftfahrttechnischer Risiken 
Werden Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 3 a) und b) ausgeführt, ist 
zur Absicherung der daraus entstehenden Haftpflichtrisiken der
Abschluss einer Luftfahrt-Produkte-Haftpflichtversicherung/Luft-
fahrt-Obhuts-Haftpflichtversicherung für Hersteller, Händler und 
luftfahrttechnische Betriebe erforderlich. 
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1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten,
Besitz und Gebrauch des im Versicherungsschein bezeichne-
ten Wassersportfahrzeugs, das ausschließlich zu Privat- und 
Sportzwecken – ohne Berufsbesatzung – benutzt wird und des-
sen Standort im Inland ist. 

Versichert ist ferner, falls im Versicherungsschein besonders
vereinbart, die Haftpflicht aus der Vermietung des Wasser-
sportfahrzeugs. 

2. Mitversichert ist 
2.1 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen

Führers und der sonstigen zur Bedienung des Wassersport-
fahrzeugs berechtigten Personen, soweit nicht Versicherungs-
schutz über eine Privat-Haftpflichtversicherung besteht. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden. 

2.2 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläu-
fern und Schirmdrachenfliegern. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Wasser-
skiläufer und Schirmdrachenflieger. 

3. Nicht versichert sind Ansprüche 
3.1 wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorboot-

Rennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden
Übungsfahrten ereignen; 

3.2 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, 
vorschrift- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen; 

3.3 aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähliche
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

4. Auslandsschäden 
4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen. 

4.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche: 
4.2.1 gegen den Versicherungsnehmer und den verantwortlichen

Führer aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt 
oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmun-
gen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 
AHB). 

4.2.2auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive
and examplary damages; 

4.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages. 

4.4 Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines
Wassersportfahrzeuges in einem ausländischen Hafen ist 
die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers. 

4.5 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada gelten fol-
gende zusätzliche Vereinbarungen: 
Abweichend von Ziffer 6.5 AHB werden Aufwendungen des 
Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer 
nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind. 

II. Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen zur

III. Erweiterung des Versicherungsschutzes auf Vermögensschäden
Falls im Versicherungsschein besonders vereinbart, gilt ferner –
mit Ausnahme der Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 
nach Abschnitt F: 

1. Mitversichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.1 AHB – die Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden aus Schadenereignissen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind. 

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-
nem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 
2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen); 

2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit; 
2.4 Vermittlergeschäften aller Art; 
2.5 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-

rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli- 

chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-
senführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

2.6 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

2.7 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen; 
2.8 Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- und 
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 
2.9 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen; 

2.10 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Ratio-
nalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Über-
setzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 
2.11 bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

2.12 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 
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III. Merkblatt zur Datenverarbeitung (10/03) 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenver-
arbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auchbietet die EDV einen besseren
SchutzderVersichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung 
stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick
auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag
eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die
Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf, der aber nach Beginn der Datenverarbeitung nur im Rahmen von Treu und Glauben
zulässig ist. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 
kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung)
voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher
im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und
-nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B.
eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt, z. B. über einen Kfz-Schaden, oder bei Ablauf einer Lebensversi-
cherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der
von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risi-
ken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Bei-
trag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mit-
wirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In eini-
gen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie eben-
falls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Ver-
tragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnis-
ses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere
Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicher-
ten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-
sprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen
Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos
oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurtei-
lung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten
oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und beim Verband der Priva-
ten Krankenversicherer zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt wer-
den dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
Lebensversicherer– Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annah-
me mit Beitragszuschlag 
– aus versicherungsmedizinischen Gründen 
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer 
– wegen verweigerter Nachuntersuchung 
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ableh-
nung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszu-
schläge. Zweck: Risikoprüfung 
Unfallversicherer 
Meldung bei 
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 

– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, 
wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen 

– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Kla-
geerhebung auf Leistung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere 
Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen und Kapitalanlagen) werden durch recht-
lich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versiche-
rungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die
Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-
rungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl,
d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen
Datensammlung geführt. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, 
Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfra-
gen sofort der zuständige Ansprechpartner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die
einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von »Daten-
übermittlung«, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
Der ERGO-Gruppe gehören zzt. folgende Unternehmen an: 
D.A.S. Versicherungsgesellschaften 
DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
ERGO Pensionsfonds AG 
ERGO People & Pensions GmbH 
Hamburg-Mannheimer Versicherungsgesellschaften 
Hamburg-Mannheimer Rechtsschutz-Schaden-Service-GmbH 
KarstadtQuelle Versicherungsgesellschaften 
MEAG-Gesellschaften 
Neckermann Versicherungsgesellschaften 
Victoria Versicherungsgesellschaften 
Vorsorge Versicherungsgesellschaften 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden
Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, 
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen
und Kapitalanlagegesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zzt. kooperieren wir
mit: 
Bayerische HypoVereinsbank-Gruppe 
FondsServiceBank GmbH (FSB) 
KarstadtQuelle Bank GmbH 
Santander Direktbank 
Vereinsbank Victoria Bauspar AG 
Wüstenrot Bausparkasse AG 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Pro-
dukte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z.B. die
genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen 
als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung
der vermittelnden Stelle gelten die Ausführungen unter Punkt 6. 
(Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine aktuelle Übersicht mit den einzelnen zur ERGO-Gruppe 
gehörenden Unternehmen und Kooperationspartnern zu.) 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungs-
angebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie 
durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen
Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch
Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleis-
tungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften 
und andere. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen
Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle
Dienstleistungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum
Zweck der Vertragsanpassung in der Personenversicherung können an den zuständigen
Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rah-
men der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwie-
genheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für 
unser Unternehmen (z.B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionie-
rung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähn-
ten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den
betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 


